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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1518/J-NR/81 

betreffend Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes 1979 - Verein 

"Wiener Festwochen", die die Abgeordneten Dkfm. BAUER und 

Genossen am 19. November 1981 an mich richteten, beehre 

icp mich wie folgt zu beantworten: 

Die unmittelbar das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

betreffenden Passagen des Einschauberichtes des Rechnungs­

hofes wurden bereits im Bereich des ho. Ministeriums wie 

folgt behandelt: 

1) Die Vertretung des Bundesministeriums für Unterricht und 

Kunst in den Organen des Vereines wurde entsprechend der 

Satzung des Vereines "Wiener Festwochen" geregelt. 

2) Um die Weiterverteilung der ihm gewährten Förderungsmittel 

durch den Verein Wiener Festwochen zu vermeiden, wurde vom 

zuständigen Vertreter des Bundesministeriums für Unterricht 

und Kunst gemeinsam mit dem Generalsekretär der Wiener 

Festwochen ein Lösungsvorschlag erarbeitet, der freilich 

noch nicht die Zustimmung aller befaßten Stellen ge-

funden hat. 

ES ist aber dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

unmöglich, als Subventionsgeber den subventionierten Ein­

richtungen detaillierte Weisungen für ihre Geschäftsführung 

zu geben. Da das Bundesministerium für Unterricht und Kunst , 
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mit der Genehmigung von Repräsentationskosten nie unmittel­

bar befaßt war, wurden diesbezügliche Fragen den zuständigen 

Organen der Wiener Festwochen anläßlich der Mitgliederver­

sammlung am 21. Dezember 1981 vorgelegt. Die Äußerung wird 

schriftlich erfolgen. 

Aber schon jetzt kann gesagt werden, daß die Aufwendungen für 

Repräsentation seit der Einschau des Rechnungshofes erheblich 

zurückgegangen sind. 
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